
  
 
 

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 
Gräfelfing 

 
WKN 665610  ISIN DE 0006656101 

 

Einladung zur Hauptversammlung 
 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 

10. Juli 2014 um 10.30 Uhr 
im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung e.V., 

Lazarettstraße 33, 80636 München, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. 

 
 

Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 sowie des 
Lageberichts des Vorstands für die Gesellschaft mit dem Bericht des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2013 

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2013 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu 

erteilen.  

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2013 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung 

zu erteilen.  
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4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie Zwischenab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 sowie zum Prüfer für die etwaige prü-

ferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2014 enthaltenen ver-

kürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zu wählen.  

 

5.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

 

1. Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juli 2010 der Gesellschaft er-

teilte Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG, bis zum 11. Juli 2015 eigene 

Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels zu erwerben, wird mit Wirkung zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens des neuen, nachfolgenden Ermächtigungsbe-

schlusses aufgehoben. 

 

2. Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien zum Zwecke des Wertpapier-

handels mit der Maßgabe zu erwerben, dass der Handelsbestand der zu diesem 

Zweck zu erwerbenden Aktien 5 % des Grundkapitals am Ende eines jeden Ta-

ges nicht übersteigen darf. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie 

darf den Mittelwert der Börsenkurse der Aktie an den dem Erwerb vorausgehen-

den zehn Börsenhandelstagen in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem 

um nicht mehr als 10 % übersteigen oder unterschreiten. Die aufgrund einer Er-

mächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 und Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien 

dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits 

erworben hat und noch besitzt, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 

übersteigen. Diese Ermächtigung gilt bis zum 9. Juli 2019. 

 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

 

1. Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juli 2010 der Gesellschaft er-
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teilte Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, bis zum 11. Juli 2015 eigene 

Aktien mit einem Anteil am Grundkapital von insgesamt bis zu 10 % zu erwerben, 

wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des neuen, nachfolgenden 

Ermächtigungsbeschlusses aufgehoben. 

 

2. Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, durch 

die Gesellschaft oder für ihre Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Die auf-

grund einer Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 und Nr. 8 AktG erworbenen ei-

genen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesell-

schaft bereits erworben hat und noch besitzt, 10 % des Grundkapitals der Ge-

sellschaft nicht übersteigen. Die Ermächtigung gilt bis zum 9. Juli 2019.  

 

3. Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Ge-

sellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

 

a) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahl-

te Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der 

Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an 

die Stelle des XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem) während der 

letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien um nicht mehr 

als 10 % über- oder unterschreiten. 

 

b) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der 

Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkos-

ten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie in der Schlussauktion im 

XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen 

Nachfolgesystem) während der zehn Börsenhandelstage vor Abgabe des 

Angebotes um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 

 

4. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der mwb 

fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, die aufgrund dieser Ermächtigung erwor-

ben werden oder aufgrund früherer Ermächtigungen erworben wurden, neben 

der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre oder der Veräußerung über 

die Börse 

 

a) Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb 
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von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmenstei-

len sowie beim Erwerb von Forderungen gegen die Gesellschaft als Ge-

genleistung anzubieten; 

 

b) an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an 

Dritte abgegeben werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt 

der Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten. Beim Gebrauchmachen 

dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund ande-

rer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

c) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines wei-

teren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur 

Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren 

ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 

Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft einge-

zogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien 

beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach 

Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Ver-

fahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der 

Satzung ermächtigt. 

 

Vorstehende Ermächtigungen betreffend die Verwendung der erworbenen eige-

nen Aktien können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder ge-

meinsam ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eige-

ne Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß der vorstehen-

den Ermächtigungen unter lit. a) und b) verwendet werden. Der Vorstand wird die 

Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, 

über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des 

Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt wurde, je-

weils unterrichten. 

 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 6 

 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, aufgrund einer Er-

mächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grund-

kapitals zu erwerben.  
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Tagesordnungspunkt 6 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die auf einen 

Zeitraum von 5 Jahren beschränkt ist, zu erteilen. Damit soll die Gesellschaft in die La-

ge versetzt werden, eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 

10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen Fall des Erwerbs und der Veräußerung 

über die Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung vorzu-

nehmen. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können. 

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, 

eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes 

Kaufangebot zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz 

zu beachten. Der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den 

durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie in der Schlussauktion im XETRA-Handel (o-

der einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem) während 

der zehn Börsenhandelstage vor Abgabe des Angebotes um nicht mehr als 10 % über- 

oder unterschreiten.  

 

Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die 

Verwendung der erworbenen und aufgrund früherer Ermächtigungen erworbenen Ak-

tien beschließt. Die Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage versetzen, im Interes-

se der Gesellschaft und unter Wahrung der Belange der Aktionäre flexibel auf die je-

weiligen geschäftlichen Erfordernisse reagieren zu können. So kann der Vorstand die 

eigenen Aktien über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wieder veräu-

ßern. Der Vorstand soll aber auch in die Lage versetzt werden, die erworbenen Aktien 

außerhalb der Börse einzelnen Dritten oder Aktionären zum Kauf anbieten zu können. 

Hierdurch soll zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen werden, eigene Aktien als Ge-

genleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen, für den Erwerb von Unternehmen, 

Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Forderungen gegen die 

Gesellschaft als Akquisitionswährung verwenden zu können, ohne hierzu Aktien aus 

dem genehmigten Kapital schaffen zu müssen, was zu einer Verwässerung der Beteili-

gung der Aktionäre führen würde. Der internationale Wettbewerb und die Globalisie-

rung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier vor-

geschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität ge-

ben, um derartige sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ohne Belastung der 

Liquidität der Gesellschaft ausnutzen zu können.  
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Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen Fällen an 

einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert, dürfen die Aktien entsprechend der Regelung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsen-

kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Hier-

durch wird dem Interesse der Aktionäre an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung ih-

rer Beteiligung Rechnung getragen. Diese Ermächtigung ist erforderlich, um es der 

Gesellschaft zu ermöglichen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesell-

schaft dienende Beteiligungsnachfragen finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren 

zu können. 

 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 

oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung sieht auch die Einziehung der eigenen Aktien entspre-

chend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung 

durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am 

Grundkapital der Gesellschaft vor. Der Vorstand soll auch ermächtigt werden, die er-

forderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung 

verändernde Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals und Satzungsän-
derung 

 
Gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft ist das Grundkapital der Gesellschaft 

um bis zu € 498.000,-- durch Ausgabe von bis zu 498.000 Stückaktien bedingt erhöht. 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten 

an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der 

Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen. Dieses bedingte Ka-

pital ist am 4. Juli 2003 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden. 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben keine Aktienoptionsrechte ausgegeben.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dieses bedingte Kapital aufzuheben sowie fol-

gende Satzungsänderung zu beschließen: 

 

§ 5 Abs. 7 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. 
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8. Beschlussfassung über die Heraufsetzung der Grenze für die variable Vergü-
tungskomponente für Mitarbeiter der Gesellschaft 
 

Gemäß § 25 a Abs. 5 Satz 2 KWG in der seit dem 01. Januar 2014 geltenden Fassung 

darf die variable Vergütung der Mitarbeiter von Kreditinstituten grundsätzlich 100 % der 

fixen Vergütung nicht übersteigen. § 25 a Abs. 5 Satz 5 KWG lässt es aber zu, dass 

die Hauptversammlung eine höhere variable Vergütung billigt, die jedoch 200 % der fi-

xen Vergütung für den jeweiligen Mitarbeiter nicht übersteigen darf.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat sehen die Erhaltung möglichst großer Flexibilität für die vari-

able Vergütungskomponente sowie die Minimierung der Auswirkungen aus einer Erhö-

hung der fixen Kosten für sachgerecht. Gerade die Leistungsträger der Gesellschaft 

sollen erfolgsorientiert vergütet werden. Aus diesem Grund schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat die Zustimmung zur bedarfsgerechten Anwendung eines 1:2-Verhältnisses 

für die Mitarbeiter gemäß dem in § 25 a Abs. 5 Satz 2 KWG definierten Anwendungs-

bereich mit der Maßgabe vor, dass für die Mitarbeiter die Obergrenze für die Gewäh-

rung variabler Vergütungen unter voller Ausschöpfung des gesetzlich Zulässigen an-

gehoben wird. Der Vorstand wird bei der Festsetzung der konkreten variablen Vergü-

tungen sehr sorgfältig darauf achten, dass die individuellen Vergütungen auf die an-

gemessene Höhe beschränkt sind.  

 

In Übereinstimmung mit § 25 a Abs. 5 Satz 2 KWG wird der Vorstand sicherstellen, 

dass es zu einer angemessenen Ausgestaltung des Verhältnisses von fixer zu variab-

ler Vergütung auf der Grundlage der zusätzlichen Anforderungen für die Vergütung von 

Mitarbeitern in Kontrolleinheiten gemäß §§ 2 Abs. 9 und 9 Institutsvergütungsverord-

nung kommt. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:  

 

Die bedarfsgerechte Anhebung des Höchstbetrags der variablen Vergütungskompo-

nenten der Mitarbeiter der Gesellschaft auf 200 % der jeweiligen fixen Vergütung wird 

gebilligt.  

 

Teilnahmebedingungen 
 

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG 

sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und 
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Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen ver-

pflichtet.  

 

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der 

Hauptversammlung zu erleichtern. 

 

Gemäß § 10 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft 

ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts nachgewiesen haben. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis des 

Anteilsbesitzes eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts erforderlich 

und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. 

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, 

d.h. auf den Beginn des 19. Juni 2014 (0.00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft 

spätestens bis 3. Juli 2014 an folgende Anschrift zugegangen sein: 

 

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 

c/o UniCredit Bank AG 

CBS51GM 

80311 München 

Fax: 089 5400 2519 

Email: hauptversammlungen@unicreditgroup.de 

 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmäch-

tigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person sei-

ner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist ein fristgerechter Nach-

weis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktio-

när mehr als eine Person, so ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berech-

tigt, eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis gegenüber der Gesellschaft be-

dürfen der Textform (§ 126b BGB).  

 

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG 

gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, 

mailto:hauptversammlungen@unicreditgroup.de
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weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person 

möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG 

die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem 

Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 
 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf 

der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach dem oben beschriebenen  

form- und fristgerechten Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und zur Ausübung des Stimmrechts zugeschickt wird. 

 

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimm-

rechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Haupt-

versammlung. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmäch-

tigt werden, müssen diesen Weisungen zu jedem Punkt der Tagesordnung erteilt werden. 

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Den Stimmrechts-

vertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Frage-

rechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsver-

treters einschließlich der Weisungen sollen spätestens bis zum Ablauf des 9. Juli 2014 unter 

der Adresse mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Investor Relations, Rottenbucher 

Str. 28, 82166 Gräfelfing, Telefax: +49 – (0)89 – 85852-505, E-mail: investor-

relations@mwbfairtrade.com eingegangen sein. 

 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskar-

te, welche den Aktionären nach dem oben beschriebenen form- und fristgerechten Nachweis 

der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts zugeschickt wird. 
 

Anfragen oder Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind an die folgende 

Adresse zu richten:  

 

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 

Investor Relations  

mailto:investor-relations@mwbfairtrade.com
mailto:investor-relations@mwbfairtrade.com
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Rottenbucher Str. 28 

82166 Gräfelfing 

Telefax: +49 – (0)89 – 85852-505 

E-mail: investor-relations@mwbfairtrade.com 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich ge-

macht. 
 

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge 

von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter http://www.mwbfairtrade.com veröf-

fentlichen.  
 

 

Gräfelfing, im Mai 2014 

 

Der Vorstand 

http://www.mwbfairtrade.com/
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